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und von diesem gesteuert werden kann und muss, macht es Sinn, den Verantwortlichen hier bei Abs. 3 mit 
Bezug auf die Formulierung in den Aktiv-Modus zu setzen. 

4. Die Dokumentationspflicht nach Art. 20 Abs. 5 entbehrt einer gesetzlichen Grundlage (vielmehr wurde sie 
im Rahmen der Vernehmlassung des VE-DSG durch die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses ersetzt). 
Die DSGVO sieht keine Aufbewahrungspflicht vor, womit diese Regelung einen Swiss Finish darstellt. Die 
Regelung ist ferner unnöt ig, da aufgrund der Beweislast ohnehin im Interesse des Verantwortlichen, mit Do-
kumentation den Nachweis erbringen zu können.  

 
Formulierungsvorschlag 
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3 Die Auskunft muss für die betroffene Person verständlich sein . Der Verantwortliche muss die Auskunft geord-
net vornehmen. Zusätzliche Erläuterungen sind nicht erforderlich.  
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